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Appenzell, 14. April 2026 
 
 
Änderung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz: Sonderbestimmung für 
Arbeitnehmende mit Unternehmensbeteiligung in Jungunternehmen (Art. 32c ArGV 2) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 7. Januar 2026 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ände-
rung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2, SR 822.112) zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie befürwortet die vorgeschlagene Än-
derung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz und schliesst sich der Stellungnahme der Kon-
ferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) an. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 

 

Zur Kenntnis an: 
- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


